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NOTIZEN [BEAT II . ZURLAUBEN UEBER SEBASTIAN PEREGRIN ZWYER]

"Wye Er die Stimmen unbegärt dem Gotshus Muri geschikht wegen des Kauffs per

11 ' 000 Gl.

Jtem dem Gothus Disentis mit 1500 gl . umb Jre praetention uskhauffen . [ Bei

den Verhand .luri .gen um die Abtretung der Rechte des Klosters Disentis im Ur-

semtal an Uri hat sich vor allem Zwyer hervorgetan . ] " Auch die Aebte

von Einsiedeln [Plazidus Reimann ] und St . Gallen [Pius Reher]

habe Zwyer dazu bewegen können , dem Vorgehen von Abt Adalbert
[Bridler von Disentis ] zuzustimmen.

Bis jetzt sei die rechtliche Lage des Urserentales gegenüber dem
Kloster die folgende gewesen:
1 . Die Urserentaler seien Gotteshausleute genannt worden.
2 . Von alters her habe der Ammann [von Ursern ] beim Abt von

Disentis "die Verwaltung 3 geriehts und Rechts THderkhrcüwend begären
und erwarben" müssen.

3 . Noch bis vor 50 Jahren hätten die Talbewohner jährlich eine



Prozession nach Disentis unternommen.

4 . Jährlich hätten dem Kloster 6 Gl . Bodenzins entrichtet werden

müssen .· ~

Mit der Bezahlung der obengenannten Ablösungssumme würden nun all

diese Rechte hinfällig . Zudem müsse der Abt jenen Revers zurück¬

geben , den ihm die Talleute , als sie ins Urner Landrecht aufgenom

men worden seien , ausgestellt und worin die "Urseler"  ausdrücklich

sämtliche dem Kloster zustehenden Rechte anerkannt hätten.

"Das ist zwahr ein transaction Undt guetliohe Unterhandlung '^  die aber ge¬

fährliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte . Denn es sei zu

bedenken , dass dies ohne Wissen und Willen der Bündner , welche

Kastvögte des Klosters seien , geschehen solle . "Jtem thund d.ie Ur¬

ner d.is geldt dar ; ohn Zwyffel Jn meinung 3 da sy damit des Gottshuses Recht

glychsam an sich bracht . " Dies aber könnte mit der Zeit zu Differen¬

zen zwischen Uri und Bünden führen.

"Dem Gottshus Hermetschwyl hat er [ Zwyer ] Auch eiy % Stimm procvcriert wegen der

stritigen stür mit den [ Freien ] Ambtem wider die ergangne erkhandtnus Zuo
baden . "
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